
«G ute Engel» verrichten in Privathaus-
halten vielfach Arbeiten gegen Be-

zahlung, die Arbeitgebende ganz schön in
Teufelsküche bringen können. Haushalts-
Angestellte, die nicht korrekt angemeldet
sind, leisten Schwarzarbeit.

Mit der Einführung des neuen Bundes-
gesetzes zur Bekämpfung der Schwarz-
arbeit hat der Bundesrat per 1. Januar 2008
die Grundlage für eine einheitliche Praxis
geschaffen. Jeder Arbeitgebende, welcher
Personal für Reinigungsarbeiten, Betagten-
betreuung oder Hauswartungen anstellt, ist
verpflichtet, Unfall- und Sozialversiche-
rungsbeiträge zu entrichten. Dies gilt auch,

wenn kein schriftlicher
Arbeitsvertrag vorliegt.
Damit Arbeitgebende
nicht gegen das Gesetz
verstossen, bietet die
ZAS eine einfache Lö-
sung an.

Den Papierkrieg – den
führen wir
Arbeitgebende fül-
len ein einziges A4-
Formular aus, senden es
an die ZAS und versichern so

einfach und bequem ihre Arbeitnehmen-
den. Alle weiteren Formalitäten, wie das
Abrechnen der AHV//IV/EO, der ALV, der
Unfallversicherung, der Krankentaggeld-
versicherung, der Pensionskasse, der Fa-
milienausgleichskasse oder der Quellen-
steuer übernimmt die ZAS und deckt somit
alle gesetzlichen Pflichten ab. Dies erspart
dem Arbeitgebenden viel Zeit und Mühe.
Wer sich schon mal mit einer solchen An-
meldung auseinandergesetzt hat, weiss,
was für ein unsäglicher Papierkrieg damit
verbunden ist. Der Lohnausweis für die
Steuererklärung ist im Dienstleistungsan-
gebot inbegriffen und wird automatisch zu-
gestellt.

Längerfristig lohnt sich das saubere Ab-
rechnen von Hauspersonal für beide Seiten.
Denn mit den Steuerausfällen, die durch
Schwarzarbeit entstehen, erhöht sich auto-
matisch die Steuerlast jedes Einzelnen.
Ganz abgesehen von den Lücken in den
Sozialversicherungsbereichen, die zu Mini-
malleistungen führen und mittels Geld der
Steuerzahler ausgeglichen werden müssen.
Diese Umwälzung nützt keinem.

Unser Angebot – eine runde Sache

Die ZAS bietet nicht nur das ordnungs-
gemässe Abrechnen von Haushaltshilfen

an. Auf Wunsch erstellt die ZAS auch
Arbeitsverträge, holt
Arbeitsbewilligun-
gen ein, oder stellt

zusätzliche Lohnab-
rechnungen für Ar-
beitnehmende aus.

Seit
dem

Grün-
dungsjahr

2005 zählen
über 200 Arbeitgeben-
de zum Stamm der re-

gelmässig abrechnenden Kun-
den, die von den kostengünstigen
ZAS-Dienstleistungen profitieren.
Aufgrund der überregionalen Tätig-
keit und der stetigen Weiterbildung

ihrer Mitarbeitenden bietet die
ZAS eine kompetente
Produktpalette an. �

Der Verein Zentrale Abrechnungsstelle für Sozialversicherungen (ZAS)
ermöglicht Privatpersonen mit nur einem Formular ihre Haus-
angestellten legal anzustellen. Sie bietet Hilfestellungen und erlöst
die Arbeitgebenden vom mühsamen administrativen Aufwand.
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Ein Akt der Fairness

Haushalts-
personal
versichern:


